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Am 1. Januar 2011 wurde das neue Wei-
terbildungsprogramm in Allgemeiner 
Innerer Medizin eingeführt. Dieses bein-
haltet unter anderem die Implementie-
rung der Praxisassistenz in die Basiswei-
terbildung sowie die Curriculum-Weiter-
bildung (Rotation) in die Aufbauweiter-
bildung. Damit wurde dem ausgewiesenen 
Bedürfnis, spezifisch hausärztliches Wis-
sen und Können in der Weiterbildungs-
phase zu vermitteln, Nachachtung ver-
schafft. Ab 2016 kann der Facharzttitel 

Allgemeine Innere Medizin ausschliess-
lich nach dem neuen Weiterbildungspro-
gramm erlangt werden. 

Praxisassistenz

Die Praxisassistenz hat zum Ziel, im 
hausärztlichen Setting die hausärztliche 
Fachkompetenz durch relevante und 
hausarztspezifische Lerninhalte zu ver-
mitteln. So soll in der hausärztlichen 
Praxis die spezifische Beziehung zum 

Patienten und seinem Umfeld aufgezeigt 
und erlebbar werden und schliesslich sol-
len Kenntnisse der Praxisführung vermit-
telt werden.
Die Praxisassistenzweiterbildung wird als 
ambulante Innere Medizin mit zweimal 
sechs Monaten zu 100 Prozent oder ein-
mal zwölf Monaten zu 100 Prozent ange-
rechnet. Das Weiterbildungsprogramm 
zum Facharzttitel für Kinder- und Jugend-
medizin sieht ebenfalls in der Aufbauwei-
terbildung zwölf Monate zu 100 Prozent 
Praxisassistenz vor.

Für die Weiterbildung in der Praxisassis-
tenz sind die Lehrpraktiker verantwort-
lich. Diese müssen vom Schweizerischen 
Institut für Weiter- und Fortbildung 
(SIWF) als Lehrpraktiker anerkannt und 
ihre Praxis als Weiterbildungsstätte ak-
kreditiert sein. Die akkreditierten Weiter-
bildungsstätten sind unter www.fmh.ch 
(Facharzttitel und Schwerpunkte) einseh-
bar. Nur bei einer anerkannten Weiterbil-
dungsstätte kann die absolvierte Praxisas-
sistenz auch von der FMH als Weiterbil-
dungszeit angerechnet werden. 

In der Schweiz werden grundsätzlich zwei 
Arten von Praxisassistenzprogrammen 
angeboten: 
• das Praxisassistenzprogramm der Stif-

tung zur Förderung der Weiterbildung 
in Hausarztmedizin (Stiftung WHM 
FMF)

• die kantonalen Praxisassistenzpro-
gramme 

Das Praxisassistenz-
programm 
der Stiftung zur Förderung der 
Weiterbildung in Hausarzt medi
zin (Stiftung WHM FMF)
Die Praxisassistenz wird in der Schweiz 
seit Mitte 1998 angeboten. Das ursprüng-

Praxis tut not
Die Praxisassistenz ist für Fachärztinnen und -ärzte Allgemeine Innere Medizin mit Ziel Hausarzt-
medizin sowie für Kinder- und Jugendmediziner mit Ziel Grundversorgung unerlässlich. Den 
 künftigen Hausärzten stehen zudem in der Curriculum-Weiterbildung verschiedene Weiterbildungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Wer bietet was an? Eine kurze Übersicht über das Angebot 2015.

Christian Häuptle, Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Hausarztmedizin Kantonsspital St. Gallen,  
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin Bern, 
Manolya von Erlach, Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin Bern

Tabelle 1: Praxisassistenz-Programme, Übersicht
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lich von der Ärzteschaft aufgebaute und 
vom Kollegium für Hausarztmedizin 
(KHM) weiterentwickelte Programm wird 
seit 2009 von der Stiftung zur Förderung 
der Weiterbildung in Hausarztmedizin 
(Stiftung WHM FMF) betreut und verwal-
tet. Die Stiftung WHM FMF, welche von der 
SGAM, SGIM, SGP, FMH, VSAO und dem 
KHM getragen wird, ist eine nationale 
Einrichtung und steht grundsätzlich allen 
Assistenzärztinnen und -ärzten mit Ziel 
Allgemeine Innere Medizin oder Kinder- 
und Jugendmedizin zur Verfügung. Als 
Zulassungsbedingungen gelten:

 – ein Schweizer Diplom oder ein auslän-
disches Diplom, welches vom Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) anerkannt ist,

 – die FMH-Mitgliedschaft,
 – mindestens zwei Jahre Weiter- und 
Fortbildung zu 100 Prozent an einer 
vom SIWF anerkannten Weiterbil-
dungs stätte in der Schweiz (max. sie-
ben Jahre), 

 – beim angestrebten Facharzttitel Allge-
meine Innere Medizin (AIM) mindes-
tens ein Jahr zu 100 Prozent FMH-an-
erkannte Weiterbildung in der Inneren 
Medizin bzw. beim angestrebten Fach-
arzttitel Kinder- und Jugendmedizin 
(KJM) mindestens zwei Jahre zu 100 Pro-
zent FMH-anerkannte Weiterbildung in 
der Pädiatrie.

Finanzierung
Beim Praxisassistenzprogramm der Stif-
tung WHM FMF handelt es sich um eine 
Mitfinanzierung einer Praxisassistenz 
und nicht um eine Ausfinanzierung. Zur-
zeit beträgt der mitfinanzierte Assistenz-
arztlohn im Programm Fr. 6500.–. Die 
Stiftung WHM FMF finanziert die Hälfte 
der gesamten Lohnkosten (Assistenzarzt-
lohn plus Arbeitgeberbeiträge) mit. 2014 
finanzierte die Stiftung WHM FMF 29 
Praxisassistenzstellen zu sechs Monaten 
zu 100 Prozent mit. Ausführliche Infor-
mationen über die Bedingungen für die 
Assistenzärzte wie auch für die Lehrprak-
tiker können unter www.whm-fmf.ch 
eingesehen werden. 

Kantonale  
Praxisassistenzprogramme

Unter dem Druck des zunehmenden 
Hausärztemangels sowie durch die Initia-
tive «Ja zur Hausarztmedizin» haben seit 
2006 die meisten Kantone entweder eigene 
Praxisassistenzprogramme entwickelt 
oder sich an anderen kantonalen Pro-
grammen beteiligt. Die Kantone selbst 
sind an einer qualitativ hochwertigen wie 
quantitativ ausreichenden Hausarztmedi-
zin für ihre Bevölkerung interessiert. Als 

Grundlage für die kantonalen Program-
me diente das Programm der Stiftung 
WHM FMF. Die Programme selbst sind 
aber in ihrer Struktur, in den Zulassungs-
bedingungen sowie auch in der Entlöh-
nung verschieden und miteinander nicht 
kompatibel. 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Pra-
xisassistenzprogramme, welche zurzeit in 
den Kantonen angeboten werden. Insge-
samt bieten die kantonalen Programme 
im Jahr 2015 ca. 220 Praxisassistenzstel-
len zu sechs Monaten zu 100 Prozent an. 
In 17 Kantonen ist das Angebot mit der 
Nachfrage recht ausgeglichen, in einem 
Kanton ist das Angebot grösser als die 
Nachfrage und in sechs Kantonen über-
steigt die Nachfrage das Angebot. Die 
meisten Programme der Kantone bieten 
auch die Praxisassistenz in Teilzeit an. 

Finanzierung
Die Finanzierung der Praxisassistenz ist 
von Kanton zu Kanton unterschiedlich 
(Tabelle 2). Zwei Kantone (GR und SZ) 
kennen eine fixe Besoldung, in einem 
Kanton (LU) kommt eine fixe Besoldung 
bei denjenigen Assistenten zur Anwen-
dung, welche nicht vorgängig im kanto-
nalen Spital angestellt waren. Die anderen 
Kantone entlöhnen nach absolviertem 

Tabelle 2: Praxisassistenz-Programme,  
Finanzierung

Tabelle 3: Praxisassistenz-Programme, Bedingungen Assistenzärzte
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Weiterbildungsjahr, wobei drei Kantone 
die Löhne beim 4., 6. oder 9. Weiterbil-
dungsjahr begrenzen. Ebenso unter-
schiedlich sind die finanziellen Beteili-
gungen an den Lohnkosten des Assistenz-
arztes durch den Lehrpraktiker. 

Bedingungen Assistenzärzte
Die Bedingungen für Assistenzärzte sind 
kantonal verschieden (Tabelle 3). Die 
meisten Kantone fordern vor Antritt der 
Praxisassistenz eine bestimmte absolvier-
te Weiterbildungszeit. Viele Kantone setzen 
zwei bis drei Jahre klinische Weiterbildung 
voraus, sieben Kantone explizit in Innerer 
Medizin. Zwei Kantone kennen eine Nie-
derlassungspflicht (BS und VS), alle ande-
ren Kantone haben von dieser Einschrän-
kung Abstand genommen, wobei natür-
lich eine Niederlassung im jeweiligen 
Kanton gewünscht wird. 
Die Koordinationsstellen, welche für die 
Praxisassistenzprogramme verantwort-
lich  und auch für die operative Umset-
zung zuständig sind, werden in der Tabel-
le 5 aufgelistet. Viele Koordinationsstellen 
sind an den Spitälern angegliedert und 
werden von engagierten Hausärzten be-
treut. Die Nähe der Koordinationsstellen 
zu den Assistenzärzten ist entscheidend 
für den Erfolg eines Programmes. So kön-
nen bei Unklarheiten oder speziellen Fra-
gestellungen die Assistenzärzte rasch und 
unkompliziert kompetente Unterstützung 
erhalten.

Administration und Evaluation
In der Regel sind die Praxisassistenzärzte 
am jeweiligen Kantonsspital angestellt (in 
17 Kantonen) (Tabelle 6). Zwei Kantone 
stellen die Assistenzärzte selbst an, in einem 
Kanton geschieht das durch den Kanton 
und das Spital und je ein Kanton lässt die 
Anstellung durch den Lehrpraktiker voll-
ziehen bzw. wickelt die gesamte Administ-
ration über die Stiftung WHM FMF ab. 
Die Praxisassistenzprogramme werden in 
den meisten Fällen evaluiert, wobei die 
Evaluation nicht einheitlich geschieht. In 
einigen Kantonen wird die Evaluation 
durch die Stiftung WHM FMF durchge-
führt, welche ihr eigenes Programm seit 
Jahren selbst evaluiert. Einige Kantone 
evaluieren ihr Programm selbst und sechs 
Kantone haben keine Evaluation. 

Curricula (Rotationsstellen)
In der Aufbauweiterbildung zum Facharzt-
titel Allgemeine Innere Medizin sind soge-

Tabelle 4: Praxisassistenz-
Programme, Bedingungen 
Lehrpraktiker

Tabelle 5: Praxisassistenz-Programme, Koordinationsstellen (operativ)
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nannte Curricula oder Rotationsstellen 
vorgesehen (Tabelle 7). Diese Curricula, 
also strukturierte Weiterbildungsstellen in 
den sogenannten «kleinen Fächern», sol-
len die Weiterbildung mit  Ziel Hausarztme-
dizin komplettieren. Oft ist es für die Assis-
tenzärzte schwierig, in den für die haus-
ärztliche Tätigkeit relevanten Spezialgebie-
ten (z.B. Dermatologie, HNO, Orthopädie, 
Chirurgie, Gynäkologie etc.) eine Weiterbil-
dungsstelle für sechs Monate zu erhalten. 
Namentlich chirurgische oder orthopädi-
sche Kompetenzen, welche in einer haus-
ärztlichen Praxis wichtig sind, können 
auch in einem Curriculum in der Aufbau-
weiterbildung erworben werden. 
In 16 Kantonen kann eine Curriculum-
Weiterbildung absolviert werden, wobei 
die Angebote sehr unterschiedlich sind 
(Tabelle 7). In einigen Kantonen steckt 
die Curriculum-Weiterbildung noch in 
der Aufbauphase und deren Angebot ist 
daher noch nicht genau definiert; andere 
Kantone weisen ein schon recht ausge-
bautes und gut etabliertes Curriculum-
Angebot auf. Hier ist es wichtig, dass sich 
die Interessenten direkt an die zuständi-
gen Koordinatoren der jeweiligen Kanto-

Tabelle 6:  
Praxis-
assistenz- 
Programme, 
Administration 
und 
 Evaluation
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Tabelle 7: Rotationsstellen (Curricula), Übersicht

Tabelle 8: Rotationsstellen (Curricula), Bedingungen Assistenzärzte & Kliniken

ne wenden und sich von ihnen beraten 
lassen (Tabelle 9). 
Die Curriculum-Ziele sowie die -Lern-
inhalte sind definiert und beim SIWF 
hinterlegt. Grundsätzlich können die Cur-
ricula (Rotationsstellen) im stationären 
wie auch im ambulanten Bereich einge-
richtet werden. Wichtig ist, dass im ambu-
lanten Bereich der Weiterbildner bei dem 
SIWF als Lehrarzt akkreditiert ist, damit 
die Weiterbildungszeit des Assistenzarztes 
auch angerechnet wird. Ziel der Curricu-
lum-Weiterbildung muss sein, dass sich 
die angehenden Hausärzte in den jeweils 
gewählten Fachgebieten diejenigen Fähig-
keiten aneignen, welche sie in ihrer spä-
teren Tätigkeit in der hausärztlichen 
Praxis kompetent und eigenverantwort-
lich einsetzen können. 
Auch die Curricula (Rotationsstellen) sind 
an Bedingungen geknüpft (Tabelle 8). 
Fragen zu den verschiedenen Curricula-
Angeboten kann man an die verantwort-
lichen Curricula-Koordinationsstellen 
richten (Tabelle 9). 
Verschiedene kantonale Koordinatoren 
bieten auch eine Laufbahnberatung an. 
Im persönlichen Gespräch können die 
verschiedenen Lebensentwürfe, die beruf-
lichen Möglichkeiten und Ziele bespro-
chen und analysiert werden. Gemeinsam 
mit dem Assistenzarzt soll eine für ihn 
massgeschneiderte Weiterbildung zusam-
mengestellt werden, die er in nützlicher 
Frist absolvieren kann und ihn danach 
befähigt, seinen Beruf kompetent und 
umfassend auszuüben.  ■

Korrespondenzadresse 
Dr. med. Christian Häuptle 
Leitender Arzt Hausarztmedizin  
Kantonsspital St. Gallen 
Rorschacherstrasse 95 
9007 St. Gallen 
christian.haeuptle@kssg.ch
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Tabelle 9: Rotationsstellen  
(Curricula), Koordinationsstelle, 
Administration, Evaluation
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